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In einer öffentlichen Anhörung am 5.5.2021 imAusschuss für Recht und Verbraucherschutz zu demGesetzentwurf der Bundesregie-

rung zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts haben sich die Sachverständigen für umfassende Nachbesserungen an einem anson-

sten begrüßenswerten Reformvorhaben ausgesprochen (hib-Meldung Nr. 611 vom 5.5.2021). Birgit Weitemeyer von der Hamburger

Bucerius Law School erklärte, der Ausgangspunkt des Regierungsentwurfs, das Stiftungszivilrecht abschließend bundesrechtlich zu

regeln, werde zu Recht einhellig positiv bewertet (pro Stiftung, contra Gesellschaft mit gebundenemVermögen s. Plöger/Weitemeyer,

BB15/2021, „DieErsteSeite“).KritikwürdigseiaberdieUmsetzung.EineerheblicheEinschränkungderStifterfreiheitwidersprechedem

sonst imZivilrecht, imVereins-, imPersonengesellschaftsrechtund imRechtderGmbHverwirklichtenGrundsatzderPrivatautonomie.

Stefan Stolte vomStifterverbandbefürwortete vor allemeineVerbesserungder rechtlichenRahmenbedingungen für Stiftungen in der

Niedrigzinsphase, eineerleichterteUmwandlung inVerbrauchsstiftungenundganzbesonders dasStiftungsregister (s. hierzu ausführ-

lich Stolte, BB 2021, 1026). Der Stiftungsrechtsexperte AngeloWinkler hält eine Reform für überfällig. Defizitär seien vor allem die Vor-

schriften für notleidende Stiftungen, bei denen eine Zulegung, eine Zusammenlegung oder auch eine Auflösung in Frage käme. Ein

umfassender Beitrag zumStiftungsrecht vonWinklererscheint in einerder kommendenAusgabendes Betriebs-Berater. Das neue Stif-

tungsrecht ist auch Gegenstand der BB-Fachkonferenz „Stiftungen“ 2021, die am 27.10.2021 im Steigenberger Frankfurter Hof unter

Mitwirkung auchderHerren StolteundWinkler stattfindenwird.Weitere Informationenkönnen Sie abrufenunter https://veranstaltun

gen.ruw.de/veranstaltungen/wirtschaftsrecht/bb-fachkonferenz-stiftungen-2021/programm.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen

EuGH: Missbräuchliche Klauseln in Verbrau-

cherverträgen – auf eine Fremdwährung

lautender Hypothekenkreditvertrag – Be-

stimmung des Wechselkurses zwischen den

Währungen

1. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG des Ra-

tes vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klau-

seln in Verbraucherverträgen ist dahin auszule-

gen, dass das nationale Gericht verpflichtet ist,

die Missbräuchlichkeit einer Klausel eines zwi-

schen einem Gewerbetreibenden und einem

Verbraucher geschlossenen Vertrags auch dann

festzustellen, wenn diese Klausel von den Partei-

en durch einen Vertrag geändert wurde. Eine

solche Feststellung führt dazu, dass die Situation

wiederhergestellt wird, in der sich der Verbrau-

cher ohne die Klausel befunden hätte, deren

Missbräuchlichkeit festgestellt wurde, es sei

denn, der Verbraucher hat mit der Änderung der

missbräuchlichen Klausel durch eine freie und

aufgeklärte Zustimmung auf eine solche Wieder-

herstellung verzichtet, was zu prüfen Sache des

nationalen Gerichts ist. Aus dieser Bestimmung

ergibt sich jedoch nicht, dass die Feststellung

der Missbräuchlichkeit der ursprünglichen Klau-

sel grundsätzlich zur Nichtigerklärung des Ver-

trags führt, wenn die Änderung dieser Klausel es

ermöglicht hat, das Gleichgewicht zwischen den

Pflichten und Rechten dieser Parteien aus dem

Vertrag wiederherzustellen und den Mangel, mit

dem sie behaftet war, zu beheben.

2. Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie

93/13 sind dahin auszulegen, dass sie es dem

nationalen Gericht zum einen nicht verwehren,

nur den missbräuchlichen Bestandteil einer

Klausel eines zwischen einem Gewerbetreiben-

den und einem Verbraucher geschlossenen Ver-

trags aufzuheben, wenn das mit dieser Richtlinie

verfolgte Ziel der Abschreckung durch nationale

gesetzliche Vorschriften gewährleistet wird, die

ihre Verwendung regeln, sofern dieser Bestand-

teil in einer gesonderten vertraglichen Verpflich-

tung besteht, die Gegenstand einer individuali-

sierten Prüfung ihrer Missbräuchlichkeit sein

kann. Zum anderen hindern diese Bestimmun-

gen das vorlegende Gericht daran, nur den miss-

bräuchlichen Bestandteil einer Klausel eines zwi-

schen einem Gewerbetreibenden und einem

Verbraucher geschlossenen Vertrags aufzuhe-

ben, wenn diese Aufhebung darauf hinausliefe,

den Inhalt dieser Klausel grundlegend zu än-

dern, was zu prüfen Sache des vorlegenden Ge-

richts ist.

3. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 ist dahin aus-

zulegen, dass für die Folgen der gerichtlichen

Feststellung, dass ein zwischen einem Gewerbe-

treibenden und einem Verbraucher geschlosse-

ner Vertrag eine missbräuchliche Klausel enthält,

die Bestimmungen des nationalen Rechts maß-

geblich sind, wobei die Frage des Fortbestands

eines solchen Vertrags von dem nationalen Ge-

richt auf der Grundlage dieser Bestimmungen

von Amts wegen anhand eines objektiven An-

satzes zu beurteilen ist.

4. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 ist in Verbin-

dung mit Art. 47 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union dahin auszulegen, dass das

nationale Gericht, das die Missbräuchlichkeit ei-

ner Klausel eines von einem Gewerbetreibenden

mit einem Verbraucher geschlossenen Vertrags

feststellt, den Verbraucher im Rahmen der natio-

nalen Verfahrensvorschriften und nach einer

kontradiktorischen Erörterung über die Rechts-

folgen aufzuklären hat, die sich aus der Nichtig-

erklärung eines solchen Vertrags ergeben kön-

nen, unabhängig davon, ob der Verbraucher

durch einen professionellen Bevollmächtigten

vertreten wird.

EuGH, Urteil vom 29.4.2021 – C-19/20
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1089-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Pauschalierungsklausel für Schäden

durchKartellabsprachen–SchienenkartellVI

a) Eine Klausel, nach der der Auftragnehmer,

wenn er „aus Anlass der Vergabe nachweislich

eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige

Wettbewerbsbeschränkung […] darstellt“, einen

pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines

bestimmten Prozentsatzes der Abrechnungs-

summe zu zahlen hat, erfasst Submissionsab-

sprachen und ähnliche (horizontale) wettbe-

werbsbeschränkende Absprachen wie Preis-,

Quoten-, Kundenschutz- oder Gebietsabspra-

chen, die darauf gerichtet und dazu geeignet

sind, den im Rahmen der wettbewerblichen Auf-

tragsvergabe vorausgesetzten Preisbildungsme-

chanismus zu stören. Ihr Anwendungsbereich ist

nicht auf Abreden beschränkt, die sich unmittel-

bar auf die konkrete Auftragsvergabe beziehen,

sondern umfasst auch generelle Absprachen

zwischen Wettbewerbern, die aus Anlass zu-

künftiger Auftragsvergaben getroffen werden

und darauf gerichtet sind, für diese Auftragsver-

gaben den wettbewerblichen Preisbildungsme-

chanismus ganz oder teilweise außer Kraft zu

setzen.

b) Eine solche Klausel stellt keine unangemes-

sene Benachteiligung des Vertragspartners dar,

sofern sie den zu erwartenden Schaden in einer

Höhe pauschaliert, die nach dem typischerweise

zu erwartenden hypothetischen Marktpreis, der

sich ohne die Kartellabsprache eingestellt hätte,

eine Unter- und eine Überkompensation des

Schadens gleichermaßen wahrscheinlich er-

scheinen lässt, und dem Schädiger die Möglich-

keit verbleibt, einen geringeren oder fehlenden

Schaden nachzuweisen. Zur Bestimmung des ty-
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